
Anlage 3 
 
Anregungen zur Aufstellung des Bebauungsplans Nr. 165 „alte Wache Schillerstraße“ im Rahmen der erneuten öffentlichen Auslegung nach § 4a 
(3) BauGB mit dem jeweiligen Prüfergebnis  
 
Nr. Stellenbezeichnung Schreiben 

vom 
Inhalt Prüfergebnis 

1 Kreis Mettmann 
- Landschaftsplanung und -schutzrecht 
- Wasser- und Abfallwirtschaft 
- Immissionsschutz 
- Umweltbezogener Gesundheitsschutz 
- Straßen- und Hochbau 
- Brandschutz 

18.01.11 
 

Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgetragen. 
 

 
 

2 LVR Rheinisches Amt für 
Denkmalpflege 

 Stellungnahme liegt nicht vor.  

3 LVR Rheinisches Amt für 
Bodendenkmalpflege 

18.01.11 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht. 
Bitte um Hinweis auf §§15, 16 Denkmalschutzgesetz zu 
Meldepflicht und Veränderungsverbot bei der Entdeckung 
von Bodendenkmälern. 

Der Hinweis wird im nachgeschalteten 
Baugenehmigungsverfahren berücksichtigt, Auswirkungen 
auf die Bauleitplanung bestehen nicht. 

4 Bergisch-Rheinischer 
Wasserverband (BRW) 

14.12.10 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  

5 Industrie- und Handelskammer 
(IHK) 

 Stellungnahme liegt nicht vor.  

6 Einzelhandels- und 
Dienstleistungsverband 

 Stellungnahme liegt nicht vor.  

7 Handwerkskammer Düsseldorf 18.01.11 Es werden keine Anregungen oder Bedenken vorgebracht.  
8 Stadtwerke Haan  Stellungnahme liegt nicht vor.  

9 Polizeistation Haan  Stellungnahme liegt nicht vor.  
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Naturschutzverbände - kein Träger öffentlicher Belange 
10 Landesbüro der  

Naturschutzverbände 
 Stellungnahme liegt nicht vor.  

 
 
Anregungen aus der Bürgerschaft  
11 Herr F., Leverkusen 13.01.11 Es bestehen Bedenken gegen die Planung, weil 

- die Planung aus einem Einzelinteresse hervorgeht, was für 
  unzulässig erachtet wird,   
 
 

- der Baugrund eine Bebauung nicht zulässt, 
 
 
 
 

- der Bebauungsplan nicht aus dem Flächennutzungsplan 
  entwickelt ist, 
 
 
 
 
 

- die Sandbachquelle nicht im Urzustand vorhanden ist.  

Die Bedenken werden zurückgewiesen: 
Vorhabens bezogene (und somit Einzelinteressen dienende) 
Bebauungspläne im Rahmen eines Vorhaben- und 
Erschließungsplans sind  ein legitimes Planungsinstrument  
(§ 12 BauGB). 

Die Aussagen zur Eigenschaft des Baugrundes entbehren 
jedweder Grundlage. Es ist Sache des Vorhabensträgers, 
seine Hochbauplanung nach den allgemeinen technischen 
Anforderungen zu errichten und somit auch zu gründen. 
Eine Relevanz für die Bauleitplanung besteht nicht.   

Der Flächennutzungsplan (20. Änderung, wirksam seit dem 
21.01.2007) stellt für den Bereich des Bebauungsplans Nr. 
165 "Wohnbaufläche" dar. In Bereichen mit dieser 
Darstellung ist sog. "nicht störendes Gewerbe", wie im 
Rahmen des Bebauungsplans festgesetzt, nicht prinzipiell 
ausgeschlossen. Der Bebauungsplan ist somit aus dem 
Flächennutzungsplan entwickelt. 

Die Aussage hat keine bauplanungsrechtliche Relevanz. 
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